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Textliche Festsetzungen

1. Art der Nutzung

Gliederung der Gewerbegebiete gem. § 1 (4) Nr. 2 BauNVO i.V.m. dem Abstandserlass (Rd.Erl. des 
Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 24.11.1994 - MBl. NW S. 504 ff. - ). 

Im GE 1a-Gebiet sind Betriebe oder Anlagen der Abstandsklassen I - V sowie Betriebe mit vergleichbaren 
Umweltauswirkungen nicht zulässig. Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe oder Anlagen der 
Abstandsklasse V sowie Betriebe mit vergleichbaren Umweltauswirkungen.

2. Zulässigkeit von Stellplätzen

Im GE 1a-Gebiet dürfen max. 70% der bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze und Garagen 
hergestellt werden. Eine Ausnahme von dieser Festsetzung ist zulässig für Einzelhandelsbetriebe 
und vergleichbare Betriebe, die wegen der betriebsbedingten Besonderheiten des Kundenverkehrs 
existenziell auf die Herstellung der Stellplätze unmittelbar an der Betriebsstätte angewiesen sind.


